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Totalrevision der Verordnung des UVEK vom 20. Dezember 2017 über Fristen und Bei-

tragsberechnung für Massnahmen im Rahmen des Programms Agglomerationsver-

kehr (PAVV) bzw. Erlass der Verordnung des UVEK über das Programm Agglomerati-

onsverkehr(PAW). Stellungnahme der usic 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. 

Gerne setzen wir Sie im Folgenden von unserer Position in Kenntnis. 

Die usic stimmt der Vorlage grundsätzlich zu. 

Die usic begrüsst ausdrücklich, dass der Bund die Anforderungen an den Inhalt und die Auf-

nahme von Projekten in die Agglomerationsprogramme klarer gestalten will. Insbesondere be-

grüssen wir, die Verbesserung der Prüfverfahren und der Berechnung der Beiträge. 

Im Rahmen der Anforderungen bei der Ausarbeitung eines Vorprojektes (Artikel 5) sollen die 

Lebenszykluskosten sowie die Nachhaltigkeit eines Bauvorhabens jedoch stärker betont wer-

den. Dies, um den Einsatz von Primärmaterialien zu reduzieren und die Stoffkreisläufe im Bau 

in Zukunft konsequenter zu schliessen. Als Beurteilungsgrundlage könnten die Schweizer 

Standards für nachhaltiges Bauen (SNBS) oder internationale Labels verwendet werden. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, Artikel 5 wie folgt zu ergänzen: 

Art. 5 Vorprojekt  

2 Das Vorprojekt muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

[..] 

e(neu). eine Analyse zur Nachhaltigkeit des Bauvorhabens, insbesondere des beabsichtigen Anteils 
von wiederverwertbaren Baumaterialien bei der Erstellung und beim Rückbau. 

 



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende Berücksichti-

gung unserer Position. 

Freundliche Grüsse 

 
u s i c 
Der Präsident Der Geschäftsführer 

 

 
 
 

  
Bernhard Berger Dr. Mario Marti 
Dipl. Bauing. ETH Rechtsanwalt 
 
 

 

Die usic 
 
Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic vereint rund 

1 000 Mitgliedsunternehmungen mit gut 14 000 Mitarbeitenden. Die Mitglieder generieren ei-

nen jährlichen Bruttohonorarumsatz von über 2,4 Mia. Franken. Dies entspricht einem Anteil 

von etwa 50 Prozent am gesamten ingenieurrelevanten Ausgabenanteil im Baubereich. Die 

Mitgliedsunternehmungen der usic sind in allen baurelevanten Bereichen tätig, von der Raum-

planung über die Geologie, die Vermessung, die Umweltingenieurwissenschaften, das Bauin-

genieurwesen sowie die Gebäudetechnik und die Elektroplanung. Damit ist die usic der 

grösste Schweizer patronale Planerverband und die anerkannte nationale Stimme der bera-

tenden Ingenieur- und Planerunternehmen in der Schweiz. 

 

  


